
 

Seite 1 von 2 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
A'nF  -  Au Pair and Family 

 
Rahmenbedingungen 

 

Zusätzlich zu den von AnF allgemein zugänglich gemachten Informationen zu den Au Pair- 
Programmen gelten die folgenden Rahmenbedingungen: 
 
Bei den Programmen handelt es sich um einen internationalen Sprach- und Kulturaustausch. Ein 
Arbeitsvertrag im Sinne späterer Rentenansprüche bzw. Arbeitslosengelder kommt nicht zustande. 
 
Folgende Umstände haben mit sofortiger Wirkung den Ausschluss vom Programm zur Folge: 
� körperliche Gewaltanwendung 
� Verstoß gegen das internationale Strafgesetz 
� Vortäuschung falscher Tatsachen 
� Verstoß gegen Vertragsbedingungen und Agreement 
� Ausbleiben der Zahlung von Servicepauschale, Programmgebühr und ggf. Sharefee zum Zeitpunkt 

der Ausreise 
� fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht von  Seiten des Au Pairs gegenüber den Gastkindern. 
In diesen obigen Fällen hat das Au Pair dem Wunsch der Gastfamilie Folge zu leisten und deren Haus, 
ohne jegliche Ansprüche geltend machen zu können, umgehend zu verlassen. 
Wird die Au Pair Tätigkeit mehr als 28 Tage unterbrochen, wird das Au Pair- Verhältnis, unabhängig 
von den Gründen (Krankheit, Gastfamilienwechsel etc.), als beendet angesehen und eine 
Wiederaufnahme des Au Pair-Verhältnis bzw. eine Wiedervermittlung ist nur gegen erneute Zahlung 
der  Programmgebühr möglich. Über die vorzeitige Beendigung bzw. die Unterbrechung der Au Pair 
Tätigkeit ist die Familienkasse umgehend vom Au Pair zu informieren. 
 
Vervielfältigung und Veröffentlichung von Dokumenten 

Die Bewerbungsunterlagen werden von AnF und den angeschlossenen Partneragenturen ausschließlich 
im Rahmen der Vermittlung gespeichert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht. 
Eine Sicherungskopie liegt bei AnF vor. 
Hinterlegte Akten der einzelnen Programm- Teilnehmer werden nach drei Jahren vernichtet. Eine 
Rücksendung der Originalunterlagen und der Sicherungskopie ist weder bei Abbruch des 
Vermittlungsablaufs bzw. der Au Pair Tätigkeit noch bei regulärer Beendigung des Au Pair Programms 
möglich. 
 
Tätigkeitsbereich 

AnF tritt als Vermittler von Au Pair- Aufenthalten in den USA und Teilen Europas auf. 
AnF tritt ausschließlich als Vermittler für Au Pairs und Gastfamilien auf und ist nicht als 
Vertragspartner beteiligt. 
 
Die von AnF dargestellten Angebote stellen kein verbindliches Vertragsangebot seitens AnF dar. 
Mit Eingabe der Bewerbungsunterlagen gibt der Bewerber ein verbindliches Vertragsangebot ab. 
Bei Übermittlung der Bestätigung der Eingabe in den Vermittlungsablauf kommt der entsprechende 
Vertrag über die Leistung(en) zustande. 
AnF übernimmt keinerlei Garantie für eine Vermittlung oder die Möglichkeit der Teilnahme an 
angebotenen Schulungsprogrammen. Für den Inhalt der Referentenvorträge übernimmt AnF keinerlei 
Verantwortung oder Haftung. 
 
Die Vertragsverpflichtungen AnF’s gegenüber dem Au Pair beziehen sich ausschließlich auf die Zeit 
vor der Ausreise ins Ausland.  Mit Antritt des Au Pair- Programms geht sämtliche Verantwortung und 
Zuständigkeit auf die ausländische Partneragentur über. 
AnF steht dem Au Pair bei eventuell auftretenden Problemen als deutschsprachiger Ansprechpartner  
zur Verfügung. 
 
Vertragliche Verpflichtungen des Au Pairs 
Kommt es zu einer von AnF schriftlich bestätigten Platzierung des Au Pairs in einer Gastfamilie, 
finden zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch sonstige vertragliche Regelungen 
durch AnF, die Partneragentur oder die Gastfamilie Anwendung. 
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Zustellung von Unterlagen und Dokumenten 

AnF haftet nicht für den Verlust bzw. die Beschädigung von Bewerbugsunterlagen und Dokumenten 
im Zusammenhang mit der Versendung. 
 
 
Zahlung 

Anmeldung und Bewerbung für das Au Pair- Programm sind kostenlos und unverbindlich. 
Vor Eingabe der Bewerbungsunterlagen in den Vermittlungsablauf ist eine Servicepauschale in Höhe 
von 50,00 € vom Au Pair zu entrichten; diese wird in jedem Fall einbehalten. 
Die Zahlung der Vermittlungsgebühr (in den USA in Höhe von 150,- €, in Europa in Höhe von 200,- €) 
durch das Au Pair hat zu erfolgen, wenn dem Au Pair die schriftliche Bestätigung durch AnF über die 
Platzierung in einer Gastfamilie auf beiderseitigem Einvernehmen zugegangen ist und so ein bindender 
Vertrag zustande kommt. 
Kosten für die Schulungsprogramme werden unmittelbar vor Ort in Bar entrichtet. 
 
AnF ist berechtigt im Namen und für Rechnung der Partneragenturen Leistungen in Rechnung zu 
stellen und Zahlungen einzuziehen ( Share Fee im Au Pair- Programm USA ). 
 
Das Au Pair wird über entsprechende Entgelte schriftlich in Kenntnis gesetzt. 
 
Rücktritt 
Im Falle eines Vermittlungs- bzw. Aufenthaltabbruchs  sowie eines Gastfamilienwechsel setzt das Au 
Pair AnF innerhalb von 3 Werktagen schriftlich davon in Kenntnis. 
 
Bis zur schriftlichen Bestätigung der Platzierung in einer Gastfamilie kann das Au Pair ohne Nennung 
von Gründen zurücktreten. Dies geschieht allein in schriftlicher Form und  ist an AnF zu richten. 
 
Bei Rücktritt nach der schriftlichen Platzierungsbestätigung durch AnF ist AnF - auch im Namen der 
Partneragentur oder Gastfamilie – berechtigt, etwaige AnF, der Partneragentur oder der Gastfamilie 
unmittelbar entstehende Kosten dem Au Pair in Rechnung zu stellen und die Vermittlungsgebühr 
einzuziehen bzw. einzubehalten. 
 
Der Rücktritt von gebuchten Schulungsprogrammen muss bis spätestens 48 Stunden vor 
Seminarbeginn bei AnF schriftlich eingegangen sein, da anderenfalls die Seminargebühr in Rechnung 
gestellt wird. Krankheit stellt bei Vorlage eines ärztlichen Attests innerhalb von 3 Werktagen eine 
Ausnahme dar. 
 
Versicherung 

AnF haftet nicht für den Vermittlungserfolg oder die Erbringung der Leistung selbst, sondern nur 
dafür, dass die Vermittlung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vorgenommen wird. 
AnF haftet nicht für die Richtigkeit von Angaben der Gastfamilie, da diese in dem 
Verantwortungsbereich der Partneragenturen liegen. 
AnF haftet für keinerlei Schäden, die im Zeitraum des Beschäftigungsvertrages/ -verhältnisses 
zwischen Au Pair und Gastfamilie bzw. gegenüber Dritten entstehen. 
AnF ist in angemessenem Umfang bemüht, sicherzustellen, dass die auf der Website oder in 
Broschüren und sonstigen Werbematerialien verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung aktuell, vollständig und richtig sind. 
 
Höhere Gewalt 

AnF haftet im Rahmen dieses Vertrages nicht für die Folgen höherer Gewalt. Dazu gehören 
Anordnungen von Behörden, Kriege, innere Unruhen, Flugzeugentführungen, Terroranschläge, Feuer, 
Überschwemmungen, Stromausfälle etc., von denen die Leistungen von AnF oder deren 
Partneragenturen beeinflusst werden. 
 
Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand wird Berlin vereinbart, Rechts- und Verhandlungssprache ist Deutsch. 
 
Salvatorische Klausel 

Sollte eine der voran stehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, berührt diese 
Unwirksamkeit nicht die übrigen Bestimmungen. 
 
Berlin, den 26. 01. 2007                                                                                          Geschäftsleitung  AnF 


